
H'-;:ot; .. .( der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Natinn.-.lrates 

XlII. Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER 
C)(q§' l A. Sl. 

FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE W J-'94 - / J. \'lien, 19. Jänner 1973 

Zl. 10.500~Präs.G/73 
2 I) I 1Q-Präs, am ... "!.G.t •• \}.a[l~ ... u~d3 

Parlamentarische Anfra.ge Nr. 894/J 
der Abgeordneten Dr. Pelikan, Hahn, 
DIr..g. Dr. Leitner, Ur. Keimel u. Gen. 
betr. Finanzplanung 

An den 
Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Anton BEHYA 
vI i e n 

In Beantwortu.ng der scnriftlichen Anfra.ge Ur. 894/J, betreffend 
Finanzplanung, die die Abgeordneten Dr. Pelikan, Hahn, Dipl.lng. 
1)r. Leitner, Dr. Keimel und Genossen am 22,,11.1972 an mich rich-
+ ' "eLen, -, . h " -r ~ ~ 't t 'I • oee.Gre lC ... ffilCll -,-Ol.genCles illl zu el enG 

In der Begrür.dung der vorstehend zitierten Anfrage .. 'lird auf den 
Erlaß des Bundesministers für Finanzen vom 200 12 ~ 1971, Zl. 1'17. 
1 OO-~I/71, ver\·riesen, in dem es u. a.. heißt, daß jedem Entvrurf 
für ein Gesetz oder eine Verordnung eine KostenrechnUllg anzu­
schließen ist, aus der hervorgeht t ob und in welcher Höhe die 
DurchführlL'1g d.er yorgeschla.genen Vorschrift Kosten verursacht. 

Ich darf in Beantwortung dieser Anfrage zunächst darauf hin\'lei­
sen, daß es sich bei dem zitierten Erlaß des Bundesministers 
für Finanzen tun elen Du.rchführungserlaß zum Bundesfinanzgesetz 

1972 handelt und daher von diesem Erlaß nur solche Vorgänge 
erfaßt werden, die für die Vcllziehung des Bundesfinanzgesetzes 

1972 von Bedeutung sind. 

J?ür die vom Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 
initiiertmRegierungsvorlagen oder erlassenen Verordnungen ist 
überdies zu· bemerken, daß diese ihrer Natur nach in vielen Fäl­

len einersei ts so eindeutig l<:einen Einfluß auf den öffentlichen 
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Haushal t und den Verwal tu .... "1.gsaufvland haben, daß sich ein diesbe­
züglicher Hinweis erübrigt, und andererseits bei manchen anderen 
die zusätzlichen Belastungen des Bundes, die zu erwarten sind, 
nicht berecp~et, sondern nur amlähernd geschätzt werden können. 
Unter diesem Gesichtspur.kt. darf ich bezüglich der Auswirkungen 
auf das B1.mdesfinanzgesctz 1972 der nachstehenden Gesetzesvor­
lagen 1970 - 1972 folgendes bemerken: 

a) 1970: Bundesgesetz vom 17~ Juni 1970, mit dem das Rohstoff­
lenkungsgesetz 1951 geändert wird, BGBl. Ur. 177/1970 

Bundesgesetz voni 19. Dezember 1970, mit dem das Roh­
stoffler~m1gsgesetz 1951 geändert wird, EGBl. Nr. 409/1970. 

Diese Novellen beinhalten 1ediglich eine einfache Verlängerung der· 

Geltv.ngsdauer des Rohstofflenkungsgesetzes 1951 u......"'1d bedingen daher 
keine Erhöhung des Yerv.raltu.."1.gsauf\-;andes ... 

Bundesgesetz vom 19. Dezember 1970 über zollrechtliche 
~~ßnahmen gegenüber Staaten, Gebieten und Gebietsteilen, 
auf die die Bestimmungen des GATT nicht angmvendet werden, 
BGEl. Nr. 419/1970 

Im Allgemeinen Teil der Erläuterungen zu diesem Bundesgesetz \'lUrde 
der voraussichtliche Ausfall an Zo11ein..."'1ahr.r.en·pro Jahr mit 0,1695% 
des GesamtzollaufkoIfilllens geschätzt. Es wurde darauf hingewiesen, 
daß es sich bei diesem g?schätzten Ausfall um eine maximale Größe., 
handle; es könne erwartet \verden, daß dieser Ausfall durch eine 
Steigerung des Einfuhrvolumens aus den betreffenden Staaten und 
Gebieten ausgeglichen wird. Es wurde ferner darauf ver"'liesen, 
da13 durch die Vollziehl.Ll1Gr dieses Gesetzes keine zusätzlichen 

"--' 

Kosten entstehen und da!3 für die Zollver\valtung eine merkliche 
Vereinfachung eintreten ""o:['o.e (183 der Beilagen zu den stenogra­
phischen Protokollen des Nationalrates XII. GP). 

b) 1971: BUJldesgesetz vom 170 Februar 1971, mJ.""G dem das Bundes­
gesetz gegen den unlauteren \'iettbevrerb abgeändert wird, 
BGBl. Nr. 74/1971 

Dem diesbezüglichen Gesetzentwuxf lag folgende Kostenüberlegung 
zugru..."'1de: "Die vorliegende Novelle \Vird unmittelbar keine höheren 
Kosten verursachen. Mittelbare Kosten sind nicht abschätzbar, doch 

: .. 
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ist anzunehmen, daß dem durch vermehrte Inanspruchna:b..me der 
Verv/altungsbehörde verursachten Aufwand Mehreinnahmen ausder 
Erhöhung der Sätze der Geldstrafen gegenüberstehen, die aller­
dings dem BezirksfUrsorgeverband zufließen (§ 15 VStG)." 

Bundesgesetz vom 17. Februar 1971, mit dem das Bundes­
gesetz betreffend den Verkehr mit Schuhputzmitteln, 
Fußbodenpasta und flüssigen Hetallputzmitteln geändert 
wird,BGBl. Nr. 76/1971- . 

Dieser Gesetzesbeschlußbrachte lediglich eine Erhöhung des Straf­
rahmens für Übertretungen des gegenständlichen Bundesgesetzes so .... lie 
für bestimmte Bereiche desselben eine sinngemäße Anwendung des Bun­
desgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. 

Bundesgesetz vom Be Juli 1971 p mit dem das Kraftfahrge­
setz 1967 abgeändert "lird (Kraftfahrgesetz-Novelle 1971), 
BGBl. Nr. 285/1971 . 

Diese Novelle hat keine Erhöhung sondern eine Verminderung der 
Ver\valtungskosten gebracht .. 

Bundesgesetz vom 24. Juni 1971 über Haßnahmen betreffend 
die Einfuh:r von Waren, die Gegenstand eines Dumpings sind 
odeJ'/für die im Zollausland Prämien oder Subventionen ge­
währt ''Ierden (Antidmnpinggesetz 1971), BGBl. Ur. 384/1971, 

Dieses Gesetz stellt die notvv"endige ~4.npassun.g an die materiellen 
und verfahrensrechtlichen Regelungen des im Rahmen des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens (GATT) auch von Österreich ratifizier­
ten flÜbereinkommens über die DlIT.'chführung des Art. VI des Allge­
meinen Zoll- und Handelsabkommens" dar. Da das vorliegende Gesetz 
die einschlägigen Bestimmungen des Antidumpinggesetzes 1967 ab­

löst, ist voraussichtlich mit keiner finanziellen Hehrbelastung 
des Bundes zu rechnen. 

Bundesgesetz vom 24. Juni 1971 über Naßnahmen zur Ver-­
meldung von Schädigungen der österreichischen \virtschaft 
durch marktstörende Einfuhren (Anti-lVIarktstörungsgesetz), 
BGB1. Nr. 393X1971 
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Durch das vorliegende Gesetz sind administrativ bedingte finanzielle 
I1ehrbelastungen d.es Bundes nicht zu erwarten. 

Bupßesgesetz vom 15. Dezember 1971, mit dem das Außen­
handelsgesetz 1968 geändert \'Iird, BGBl. Nr. 469/1971 

Diese Novelle beinhaltet lediglich eine Anpassung der Anlagen an 
die nomenklatur des Brüsseler Zolltarifes und verursacht daher 
keine zusätzlichen Kosten. 

Bundesgesetz vom 21. Dezember 1971, mit dem das Roh­
stofflenkungsgesetz 1951 geändert wird (Rohstoff­
len}cungsgesetz-Novelle 1971), BGBl. Nr 0 490/1971 

Dieser Gesetzesbeschluß beinhaltet lediglich eine Verlängerung 
der Geltungsdauer des Rohstofflenkungsgesetzes 1951 und bedingt 
daher keine Erhöhung des Verwaltungsaufwandes. 

c) 1972: Bundesgesetz vom 5. Juli 1972, mit dem das Bundesgesetz 
betreffend. den Verkehr mit SchuJmutzmi tteln, Fußboden­
pasta und flüssigen :t-letallputzmi tteln aufgehoben wird, 
BGBl. Nr. 264/1972 

Da es sich um die Aufhebung eines bestehenden Gesetzes handelt, 
ergeben sich \\ieder vermehrte Verwal tungsarbei t noch erhöhte Ver­
waltungskosten. 

Bundesgesetz.vom 22. November 1972, mit dem das Rohstoff­
lenkungsgesetz 1951 geändert "<Iird, BGBl. Nr. 451/1972 . 

Dieser Gesetzesbeschluß beinhaltet lediglich eine Verlängerung 
der Geltungsdauer des Rohstofflen1cungsgesetzes 1951 und bedingt 
daher keine Erhöhung des Ver"/d.l tungsauf\.landes. 

Bundesgesetz vom 23. November 1972, mit dem das Mühlen­
gesetz 1965 geändert wird (r-rühlengesetz-Novelle 1972), 
BGBl. Nr. 456/1972.. . 

Dies e novelle verursacht weder eine erhöhte Ver'<Ial tungsarbei t 
noch erhöhte Ver~mltlL~gskosteno 

Bundesgsetz vom 16 •. Dezember 1972 zur Sicherung des 
Bestandes von Kohlenbergbauen sowie yon Kupfer-, Blei-, 
ZirUc- und Antimonerzbergbauen und zur Deckung von Auf­
wendungen für die Stillegung einschlägiger Bergbau­
betriebe (Bergbauförderungsgesetz 1973) . 
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Zusätzliche Verpflichtungen für den öffentlichen Haushalt und 
eine Vermehrung der Veri'lal tUt"'1gsarbei t sovlie erhöhte Verv;al tungs­
kosten sind kau..11l zu er-warten. Die Höhe der Förderungsmittel wird 
alljährlich durch das Budgetgesetz festgelegt werden. 

Bundesgesetz vom 16. Dezember 1912, mit dem das 
Gev;erbestrukturverbesserungsgesetz 1969 geändert, 
''lird (Gewerbe strukturverbesserungsgesetz-Novelle) 

In diesem Palle waren Kostenberechnungen entbehrlich, weil aus 
dem Text der Novelle die FinanzieTIUlg zu entner~en ist. Demnach sind 
arl Stelle der im Gewerbestrukturverbesserungsgesetz, BGBl.Nr.453/ 
1969, vorgesehenen Hittel von insgesamt 3 v. H. der Einnahmen aus 
der BundesgeVlerbesteuer auf Grund der in Aussicht genommenen 
Novelle 5 v.H. zur finanziellen Bedeckung der im Ge\'lerbestrukturver­
besserungsgesetz vorgesehenen r~ßnahmen vorzusehen. 

Bezüglich der im Begutachtungsverfapxen stehenden oder Ausschüssen 
zugeteil te11. Vorlagen \t/äre zu bemerken: 

a) Gegenvlärtig befindet sich lediglich der Ent\vurf einer 4. Novelle 
~ .. 'Straßenverkehr,so,rdnung im Stadium der Begutachtung, ''lobei 
festZ1"l.hal ten ist: daß die vorgesehene Novelle keine Nehr­
'belastung der Gebietskörperschaften bringen wird, keiner 
besonderen organisatorischen Vorbereitungen bedarf und demnach 
auch keine vermehrte Ver\val tungsarbei t verursaohen wird. 

\1emlg1eich die Frist für die Begutachtung der Entwürfe einer 
Novelle des Patentgesetzes 1910 sowie eines neuen Berggesetzes 
berei ts abgelaufen ist, darf der Vollstä."t1digkei t halber auch 
auf die in diesem Zusammenhang angestellten Kostenüberlegungen 
eingegangen werden. 

b) Dabei darf hinsichtlich des Ent\~ITfes einer Novelle des Patent­
gesetzes 1910 auf die diesbezüglichen Ausführungen in den 
Erläuterungen hinge\'liesen \"lerden: 

"Das Patentgesetz überträgt dem Patentamt die Erteillli"Lg von 
Patenten nach einem gesetzlich genau geregelten 11;üfungs­

·verfabren. Die Prüfung hat festzustellen, ob die gesetzlichen 
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Voraussetzungen fi5.r eine patentierbare Erfindung - vor allem 
Neuheit, Erfindungshöhe, ge'v/erbliche Anw'endbarkeit - vorliegen. 
Daneben ist aber wiederholt von Kreisen der Wirtschaft der 
\'1unsch geäußert v.'Orden, auch lli"1abhängig von einer Patent­
a:runeldung zum ZvTecke der Forschung, der Entvlicklung, der Vor­
bereitung einer Patentanmeldung oder aus sonstigen Gründen 
AuskU,nfte über o.en Stand der Technik eines bestimmten Gebietes, 
über die Patentfähigkeit eines Gegenstandes oder Verfahrens 
und dergleichen erhalten zu könneno 

Der vorlieger..cle Ent\'rurf' v,ill diesen \vünschen Rechnung tragen 
und damit den beim Patentamt vorhandenen "PrüfstofflI, das sind 
die in jahrzehntelanger Arbeit gesammelten und nach Sachgebieten 
geordneten druckscrtriftlichen Veröffentlichungen (vor allem fast 
9 l'1illionen Patentschriften des 1n- und Auslandes), für die 
Wirtschaft noch effizienter machen, als dies bisher dürch die 
Heranziehung dieses Prüfstaffes fUx die Prüfung der Patent­
anm.eldungen der Fall gm'lBSen ist. 

Z\'far stand natürlich auch schon bisher jedem Interessenten die 
I'IItiglicbkeit offen, mittels der in der Bücherei des Patentamtes. 
vorhandenen Behelfe. Recherchen anzustellen" 

Der international anerkannte Ruf, den sich das Österreichische 
Patentamt durch die Qualität seiner Vorprüfung e~vorben hat, 
bietet aber die Ge\'lähr, daß bei einer Recherche die Antrag­
steller das sie interessierende IvIaterialrasch und möglichst 
vollständig mitgeteilt bekmnmen und daß somit ein derartiges 
Verfahren molge der Vertrautheit der Prüfer mit dem Haterial 
ökonomischer sein wird als die Nachforschung durch einen 
qualifizierten 'Betriebsangehörigen. Durch diese neu eröffneten 
Höglich};:ei ten 'Vlird es den Unternehmungen möglich sein, die 
Neueinrichtung oder die Umstellung eines Unternehmensz\veiges 
unter RUcksichtnahme auf die letzten technischen Ent''licklungen 
durchzuführen~ sodaß Fehlinvestitionen vermieden werden können. 

Durch eine Recherche ist ,,,eiters das Auffinden von Patenten 
möglich, die einer bereits bestehenden ge\verblichen Tätigkeit 
entgegensteheno Der Abschluß von Lizenz-, Beratungs- und 
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ZusaIl1.menarbeitsverträgen wird ebenfalls wesentlich von der 

Ausku.nft über den Stand der Technik abhängen." Bei Verletzungs­

streitigkeiten, in denen es sehr oft UL~ den Rechtsbestand des 

Patentes geht, ist das in einer Recherche ermittelte Naterial 

von unschätzbarem Vlerto Schließlich hängt der Aufbau einer 

geplanten Patentanmeldvng ebenfalls vlesentlich von dem 

bekanntgegebenen Stand der Tech..11ik ab. Eine darauf abgestellte 

sachgerechte Abfassung einer Patentanrneldung \rurde auch die 

Arbeit der Vorprüfung im Patentamt erleichtern. 

In ",elchem Umfang yon .dieser neu zu'·schaffenden 1-1öglicbkei t 

Gebrauch gemacht v/erden wird, ist außerordentlich sch .... ,er 

abzuschätzen. Auch von Interessentenkreisen konnten diesbezüglich 

keine konkreten Angaben erhalten \-lerden, sodaß man hiebei auf 

bloße Nutmaßungen li..11d Schätzungen angewiesen ist. \'lenn man 

diese Tätigkei t mit 10 % des bisher:Lgen Arbei tS1:ul1fanges des 

Patentamtes an~"'1immt, so vrU.rde dies allerdings eine Vermehrung 

um etwa 25 \'lei tere Dienstposten mit einem jährlichen Nehr­

erfordernis aus Personal- und Sacha1..."tf"lland von etWa 3 Millionen 

Schilling bedingeno Da die Prüfer, aber auch das übrige Personal 

des Patentamtes bereits jetzt mit dem Arbeitsanfall mehr als 

voll ausgelastet sind und schon derzeit immer größere Ver­

zögerungen bei der Ab\'licldung des Anmeldeverfahrens zu :verzeichnen 

sind~ kann diese zusätzliche Tätigkeit jedenfal~s nicht dauernd 

neben der Bearbeitung der Patentanmeldungen von dem derzeit 

vorhandenen Personal bevJäl tigt \'lerden; außerdem wäre ·eine 

Auslcunftserteilung über den Stand der Technik überhaupt nur dann 

sinnyoll, \'leTh'1 sie rasch erfolgt. 

Es \vii'd daher je nach der Inanspruchnahme der neugeschaffenen 

Mögliclu(eit eine entsprechende Vergrößerung des Personalstandes -

einschließlich einer Vorsorge für die räumliche Unterbringung -

unerläßlich sein. Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, 

daß die für die Recherchen zu entrichtende Gebühr derart be­

messen ist, daß dadurch eine Abdecku..."Ylg des gesamten Auf\'landes 

e~'lartet werden ka~'1. Insgesamt werden dem Staat also keine 

zusätzlichen Belastungen v/achsen. 11 
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Außerdem \·rurde zu Art. I Z. 5 des Entvrurfes in den Erläute-
rungen folgendes ausgeführt: HDen meisten Kammern der gewerblichen 
'i'lirtschaft \'.'v.rde durch viele Jahre je ein Exemplar jeder öster­
reichiscner.L Patentschrift kostenlos Z1.IT VerfüßU-l1g gestellt; 
diese Kammern haben die Patentschriften geordnet und in 
geeigneter Form dem Publikum zu.r Einsicht bereitgehalten. Auch 
vom Standpunkt des Patentamtes wurde diese Leistung der Kammern 
begrüßt, weil insbesondere in jenen Lancieshauptstädten, \'10 für 
die Öffentlichkeit sonst keine Höglichkeit einer Einschau 
in die Patentschriften gegeben vJ-ar? dem auskunftssuchenden 
Publikum die umständliche Nachschau etwa in der Bücherei des 
Patentamtes erspart bliebo Im Jahre 1961 hat der Rechnungshof 
diese kostenlose Abgabe von Patentschriften beanstandet, 
weil dafür keine gesetzliche Basis vorhanden sei$ Dem Staat würde 
da~it ein EiDllar~eentgang von 400,000 S jährlich erwachsen. 
Tatsächlich hat sieh aber gezeigt, daß durch Abgehen von der 
bisherigen Praxis dem Patenta~t kaum mehr EirJlalh~en zugeflossen 
sincl f vreil die Kammern der gewerblichen vlirtschaft zum größten 
Teil eine Bezahlung der Patentschriften abgelehnt und ihren 
Bezug eingestellt haben. Sie begründeten dies damit, daß die 
Berei tstellung der Patentschriften für die ÖffentlicrJcei t ihnen 
nur Kosten, aber keinen Nutzen brächte. Die dem Patentamt 
verbleibenden Patentschriften mußten dann infolge Raummangels von 
Zeit zu Zeit als J.'iakulatu..r a1)gestoßen ",erden~ Im Interesse der 
Öffentlichkeit sollte daher zur seinerzeitigen Praxis zurück­
gekehrt vlerden. Der Bntvrurf schafft hiefiir die gesetzliche 
Basis und trägt damit der Beanstandung des Rechnungshofes 
Rechnung. Gedacht ist selbstverständlich nur an eine kostenlose 
Abgabe der Patentschriften an jene Landeskammern, an deren 
örtlichem Standort nicht (wie z.Bo vlien und Graz) eine andere 
r.röglichkei t einer Einsichtna:b...me in die Patentschriften besteht. U 

Zu Art.I Zo 8 und 9 wurde in den Erläuterungen überdies ausgeführt: . 
!I Die Neueinführung der Recherche geht 'Von dem Grundsatz aus, 
daß durch sie dem Staat keine zusätzlichen Belastungen er\'1achsen 
dürfen. Wenn die Schätzungen über die Inanspruchnahme der neuen. 
Ein1l:'ichtu.'t1g mit den entsprechenden Budgetposten des Patent-
amtes (dem schon bisher erforderlichen Personal- und Sachauf\'1and) 
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in Vergleich gesetzt werden, ergibt sich für eine Recherche 
eine Gebühr von etwa 5. OOO'S. Dieser an 'sich nicht un­
beträchtliche Betrag ist jedoch noch vlesentlich unter den 
analogen Gebührensätzenetvla des Internationalen Patentinstitutes 
gelegen. Ferner ist vorgesehen, daß dann, "Tenn eine Zurück­
",eisung eines Antrages aus formalen Gründen erfolgt, wenn also 
der mit der Prüfung der Recherche verbundene materielle Auf''1and 
nicht anfällt, dem Antragsteller 9 Zehntel der eingezahlten 
Gebühr zur"tichzuerstatten sind. u 

c) Auch'beim En~~lUrf eines neuen Berggesetzes geben die Er­
läuterungen über die bei dieser Gelegenheit angestellten Kosten­
überlegungen Aufschluß: "Die mit der Neuregelung des Bergrechtes 
verbu...'1denen Haßnahmen werden bei geeigneten ver'val tungs­
organisatorischen Vorkehrungen weitgehend o:b..ne zusätzlichen 
Personalauf,.,and und bis auf die Übergangszeit auch ohne nennenswerte 
Erhöhung des Sachaufwandes, durchgeführt werden können. 

Der wärll'0nd der Übergangszeit zu erwartende zusätzliche Sach­
aufwand läßt sich gegenwärtig nur sch\'ler abschätzen, da er im 
wesentlichen von den in den Übergangsbestimmungen vorgesehenen 
~~ßnahmen abhängt, deren Ausmaß sich nur an Hand konkreter 
Fälle beurteilen läßt. Es ist jedoch zu erv,rarten, daß sich die 
zusätzlichen Kosten in Grenzen halten werden, da ~ehrere ein­
schlägi.ge Institute der I10ntanistischen Hochschule lL.'"ld 
verschiedene Fachausschüsse des lfBergmännischen Verbandes 
Österreichs ll ihre Nithilfe, vor allem bei der Erstellung von 
Arbeitsbehelfen, in Aussicht gestellt haben. tI 

d) Regierungsvorlage der Gewerbeordnung 1972, 395 der Beilagen 
zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates, XIII. ,GP: 
Durch das Inkrafttreten dieser Vorlage werden keine neuen 
oder vermehrten Ver"ral tungskosten entstehen. Durch die Gevlerbe­
ordnung 1972 ",ird sich vielmehr eine weitgehende Einspartmg 
von Verwal tungsarbei t und damit von Ven/al tungskosten ergeben. 
Eine Vervlal tungsersparnis vd.rd sich insbesondere durch die 
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Vl8i tgehende Kodifikat:~on der gei'lerberechtlichen Vorschriften, durch 

die KlärlUlg zahlreicher strittiger Fragen der Ausleg1.,Ulg der geltenden 

Gewerbeordnung, dlU'ch den "\'lei testsehenden vlegfall der Bedarfs­

prüfUJlg und damit der mit der derzeitigen Bedarfsprü.fung ver­

bundenen umfangreichen. Erhebungen, durch die großzügige Er-

vlei terlmg des J3erechtigungsumfanges der GeVlerbe und durch die 

elastische Gestaltung zahlreicher BestiII1.'TI1,J.ngen, wodurch eine 

Vielzahl von Ver\lialtungsstrafverfahren in Hinkunft fortfallen 

wird ~~d durch eine Reihe von Vereinfachungen (z&B. Er-

leichterung d.er Bestimilllli'1gen über die Erlangung einer Nachsicht 

vom BefähigtL'1gsnach\'leis) ergeben .. 

e) Novelle des Handelsstatistischen Gesetzes, 519 der Beilagen zu 

den stenog:caphischen Protokollen des Nationalrates XIII.GP& 

In den rJrläuterungen zu diesem Entwurf heißt es unter anderem: 

li Zusätzliche Ausgaben oder ein zusätzlicher Personalauf-vland 

vlerden durch diesen Entvrurf nicht erforderlich. Es ist im 

Gegenteil mit einer nicht umv8sentlichen Entlastung sowohl des 

Österrelchischen Statistischen Zentralamtes, als auch der Zoll­

verwalttUlg zu rechnen. In gleicher \'leise werden sich auch dür die 

Wirtschaft 1vesentliche Erleichterungen ergebeno Unter diesen 

Gesichtspunkten erscheint auch der relativ geringfügige Entfall 

an .Ei11nahI11en (handelsstatistische Gebühr und Ausfu...n-förderungs­

beiträge) vertretbar." 

f) Regierungsvorlage betreffend den Entwurf eines Bundesgesetzes über 

die Zählung von Arbeitsstätten (Arbeitsstättenzählungsgesetz), 

563 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Nationalrates XIII.GPo 

Das Arbeitsstättenzählungsgesetz soll an die Stelle des Betriebs­

zählungsgesetzes, BGBloNr~ 130/1954, treten. Es kann angenommen 

werden, daß die Kosten der Erhebungen nach der vorgesehenen Neu­

regelu..Ylg jenen Kosten entsprechen, die bei einer VTei tergel tung 

des Betriebszählungsgesetzes entstanden wären. Darüber hinaus 

schafft der § 1 der Regierungsvorlage die Höglichkeit, die 

ordentliche Arbeitsstättenzählung gemeinS8J'Il mit der je .... ,eils 
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vorangehenden ordentlichen Volks-, Häuser- und Wo~~ungszählung 
durchzuführen, wodurch unter Umständen sogar. eine Verminderung 
des bisherigen Verwal tungsauf\'1andes erzielt werden kann. 

Im Jahre 1972 sind nachstehende Verordnungen des Bundes~ 
ministers für Handel, Gewerbe und Industrie (im Bundesgesetzblatt 
bZ\.,. im .Amtsblatt zur 'iviener Zeitung) verlautbart ''lorden: 

1. Verordnung des Bundesministers fUr Handel, Ge\'lerbe und 
Industrie, des Bundesministers für Land- und Forstwirt­
schaft und des Bundesministers für Soziale Verwaltung 
vom 22~ Dezember 1971, mit der statistische Erhebungen im 
Bereiche (les Groß- und Einzelhandels so,,:rie des Beherbergungs­
und Gaststättenwesens einschließlich der Campingplätze 
ange ordne t ,,:,erden, BGBl. Ur • 11/1 972 

2. Verordnung vom 22. Dezember 1971 über die bei Bergbau­
betrieben unter Tag zur Rettung von Personen und Erhaltung 
von Sachwerten bei Auftreten unatembarer Gase durchzufiihrenden 
~~ßnalTInen (Bergpolizeiverordnung über das Grubenrettungswesen), 
BGBl.Nre 21/1972 . . 

3. Verordnung.vom 22. Dezember 1971, mit der die Allgemeine 
BergpolizehTerordnung geändert \'lird, BGBl.Nr. 22/1972 

4. Verordnung vom 20. Jänner 1972, mit der die Herausgabe 
oder Anwendung von Preisempfehlungen tL'1tersagt wird, 
BGBl.Nr. 27/1972 

5. Verordnung vom 20. Jänner 1972, mit der die Herausgabe oder / 
Anv,rendung von Preisempfehlungen untersagt wird, BGBl.Nr. 28/1972 

6. Verordnung vom 20. Jä~~er 1972, mit der die Herausgabe 
oder Anvlendung von Preisempfehlungen untersagt wird, 
BGBl.Nr. 29/1972 

7. Verordnung vom 20. Jfuh~er 1972, mit der die Herausgabe 
oder Amvendung von Preisempfehlungen untersagt ,'lird, 
BGBl.Hr. 30/1972 

8. Verordnung vom 4. Februar 1972, mit der der Anhang zur 
HandelskammervTahlordnung (Wahlkatalog) abgeändert ''lird, 
BGBl.Nr. 52/1972 

9. Verordnung vom 18. Februar 1972 über die Ver'lvendung des 
Zeichens "Produktdeklarationtl für Fernsehempfangsgeräte, 
BGBl.Nr. 54/1972 
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10 .. Verordnu.ne vom 11. Februa.r 1972, mit der Ausbildungs­
vorschriften für \':eitere Lehrberufe erlassen ",erden, 
J3GBl.Nro 73/1972 ' 

11 0 Verordn~~g vom 18. Februar 1972~ iliit der Ausbildungs­
vorsclu"'Lft:;n iUr "lei tere Lehrberufe I2rlassen v/erden, 
BGB1.Nr. 74/1972 

12 ~ Verordn'Lmg vom 22. Februar 1972, mit der Ausbildungs­
vorsch .. riften für ltlei tere Lehrberufe erlassen \'lerden, 
BGBlol~r .. 75/1972 

13. Verordnung vom 8. l1ärz 1972 über eine allgemeine Ge­
SCh\'lindigh:ei tsbeschränkung im Straßenverkehr anläßlich 
der Oster- und Pfingstfeiertage 1972 1 BGBloNro 89/1972 ' 

14. Verordnung vom 10~ Närz 1972, mit der die Verordnung 
des BLL"'1desministers für Handel, Gevlerbe und Industrie 
betreffend die Untersagung der Herausgabe oder An\'Tendung 
von Preisempfehlungen geändert \'fird, BGBI.Ur. 91/1972 

15 .. Verordnu...'1g des Bundesminister.'s für Handel, Gewerbe und 
Industrie tmd des Btmdesministers für Land- und Forst­
wirtschaft vom 22. Närz 1972, mit der die Verordnung über 
die Ermächtigung der Zollämter zur Erteilung von Einfuhr­
be\':illigu-l1gen in vereinfachter Form geändert, '\trird, BGBI. 
Nr .. 95/1972 

16~ Verordnung vom 20. I4ärz 1972, mit der die Verordnung über 
die Ermächtiglli"'1g der Zollämter zur Erteilu-l1g von Eil1-
furJXbewilligungen in yereinfachter Form geändert wird, 
BGBl.Ur. 96/1972 ' 

17. Verordn~ag vom 4. April 1972, mit der Ausbildungsvorschriften 
für ,-,reitere Lehrberufe erlassen "rerden, EGBI. Nr .. 116/1972 -' 

18. Verordnung des Bündesministers für Handel, Ge",erbe und 
Industrie lUld des Bv~desministers für Land-' und Forst­
wirtschaft vom 21. April 1972 über die Ermächtigung- der 
Zollämter zur Erteilung vom Ausfuhrbe\villigungen in ver-
einfachter Form, EGBl.Nr. 123/1972 , 

19. Verordnung vom 21. April 1972, mit der die Verordnung 
über die Ermächtigung von Landeshauptmännern zur Er­
toilmlg von Aus- und Einfuhrbe\'lilligungen geändert v/ird, 
BGBloNro 124/1972 

20. Verordnung. vom 24 .. Hai 1972, mit der Ausbildungsvor­
schriften für vlei tore IJehrberufe erlassen lHerden, 
EGEl.Nr 0 171/1972 

21. Verordnung vom 28. April 1972, mit der elie Bestimmungen 
der Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967 über 
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Scheinwerfer i Lel,vJhten '.lnd Rückstrahler geändert 'I.'!erden 
(5. Novelle ZlU' KDV 1967), BGBI.Nr. 177/1972 

22. Verordnung vom 25. l1ai 1972 über'die Verwendung des 
Zeichens IIProdu.1ctdeklaration" für Rundfu:nl\:em:pfangs­
geräte, BGBI.Ur. 187/1972 

2 -;.: 
..;. Verordnung vom 17 ~ Juni ··1972, mit der die Herausgabe oder 

Amvendung vom Preisempfehlungen untersagt ",ird, 
EGBI. :tJr.. 209/1972 

24. Verordnung vom 6. Juli 1972, mit der die Verordnung 
über die Ursprungszeugnispflicht bei der Ein- oder 
Ausfwlr von Kaffee geändert wird, BGBl.Nr. 233/1972 

25. Verordnung vom 26. Juli 1972, mit der die Herausgabe 
oder Amvendune vom Preisempfehlungen untersagt wird, 
BGBI.Nr. 295/1972 

26. Verordnung vom 260 Juni 1972, mit der Ausbildungsvor­
schriften über weitere Lehrberufe erlassen werden, 
BGBI .. lIr. 299/1972 

27. Verordnung vom 26. Juni 1972, mit der Ausbildungsvor­
sc~nxiften für \vei tere Lehrberufe erlassen werden, . 
BGBl.Nr" 300/1972. . 

28 e Verordnung vom 11. tTuni 1972, mit der statistische Er­
hebungen über die Auftragsbestände und die Auftrags­
eingänge in der Industrie angeordnet \"erden, BGBI.Nr. 
301/1972 

29~ Verordnu:ng vom 26. Juli 1972, mit der die Kraftfahr­
gesetz-Dtu~hführungsverordnu-l1g 1967 geändert \'1ird 
(6. Novelle Z1.lr KJ)V "1967), BGBl.Nr. 356/1972 

30~ Verordnung vom 23. August 1972 t mit der für Calcium­
carbid mit Ursprungsland Rl1.t"11änien ein Richtpreis fest-
gesetzt "'lird, Amtsblatt zur \{iener Zeitung vom 31 • August 1972 

31. Verordnung vom 20. September 1972, mit der die Verordnung 
über die Ermächtigung der Zollämter zux ErteilUllg von 
Einfuh1..~be\'filligungen in vereinfachter Form geändert v'lird, 
BGBl.Nr .. 362/1972 

32. Verordnun,g des BUJ:1desministers für Handel, Gewerbe und 
Industrie und des Btmdesministers für Land- und Forst-
1'firtschaft vom 20. SeDtember 1972 , mit der die Ver­
ordnung über die };;rmächtigung der Zollämter zur Er­
teil~~g von Einfubrbewilligungen im vereinfachter Form 
gefuldert wird, BGBl.Nr. 363/1972 . 

33. Verordnung vom 6. Oktober 1972, mit der die Verordnung 
über die Ursprlmgszeugnispflicht bei der Ein- oder Aus­
fuhr von Kaffee geändert Hird, BGBI.Nr. 390/1972 
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34. Verordnung vom 20. Q}:tober 1972 , mit der die Verordnung 
über die Bezeichnung der örtlichen Herkunft von HitteIn 
Z"ltr F.örper- und Schönheitspflege aufgeho"ben '!,'lird, 
BGBl.Ur .. 415/1972 

35 .. Verordnung vom 24. o};:tober 1972, mit der Ausbildungsvor­
schriften für \'lei tere Lehrberufe erlassen 'lrlerden, 
BGBl.Ur .. 430/1972 

36. Verordnung vom 240 Oktober 1972 , mit der Ausbildul·1.gs­
vorscr..riften für ,'!ei tere Lehrberufe erlassen werden, 
BGBleNr. 431/1972 

37. Verordnung vom 2tro Oktober 1972 , mit der Verordnungen. 
über Ausbildungsvorschriften für Lehrberufe geändert 
,'!erden, BGBloNr~ 432/1972 . 

38. Verordnlmg vom 13. November 1972 betreffend die Fest­
setzung der Entlastungssätze gemäß § 2 Abso 3 des Pre.is­
bestimmungsgesetzes 1972, BGBl.Nro 271, Amtsblatt 
zur 1iiener Zei tu..."Yl.g vom 15. November 1972 

39. Verordnung vom 4. Dezember 1972 , mit eIer die Fremden­
verkehrsstatistik-Verordnung geändert "/ird, BGBl.Nr. 473/ 
1972 

40. Verordnung vom 4. Dezember 1972, mit der die Fachgruppen­
ordnung geändert wird, BGB1"Nr~ 481/1972 

41. Verordnung vom 4. Dezember 1972, mit der der Anhang 
ZQL' Hand el skammer-v.fahl 0 rdnung (\fahlkatalog) geändert 
\'lird: EGBl. Nr. 482/1972 

42. Verordnung vom 14. Dezember 1972, mit der die Herausgabe 
von Preisempfehlungen untersagt 'lrlird, EGBl.Nr. 499/1972 

43. Verordnung vom 19. Dezember 1972, betreffend Preisbe­
stimmung für Eisenschrott, Amtsblatt zurv'lienerZei tung 
vom 30. Dezember 1972 

44. Verordnung vom 19Q Dezember 1972, betreffend Preisbe­
stimmung für Gasöl, jl,.mtsblatt zur \Aliener Zeitung vom 
30. Dezember 1972 

45. Verordnung vom 19 .. Dezember 1972, betreffend Preisbe­
stin1rnu...'1g für Spezialbenzine inländischer Herkunft, Amts-
blatt zur liiener Zeitung vom 300 Dezember 1972 . 

46. Verordnung vom 19. Dezember 1972, betreffend Preisbe­
stimmung für Fahrbenzin und Superfahrbenzin, Amtsblatt 
zur \'liener Zei tung vom 30. Dezember 1972 

965/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)14 von 15

www.parlament.gv.at



DER BUNDESM!NISTER 

FÜR Hi\NDEL~ CE\AlERBE UND INDUSTRiE Blatt 15 

47. Verordnung vom 19. Dezember 1972, mit der die Kundmachung 
des Blli'1d.esministeriums für Handel, Ge\'rerbe und Industrie 
vom 29. Hoyemocr 1966, betreffend Regelung des höchstzu­
lässigen Verkaufspreises für Gasöl für Heizzi .. !ecke, geändert 
wird, Amtsblatt zur \'l1ener ZeitlUlg vom 30. Dezember 1972 

48. Verordnung vom 19. Dezember 1972, mit der die Kundmachung 
des BundesministeriUL'TLs für Handel. LLl1d Wiederaufbau vom 
12. September 1952, betreffend di~ J?reisregelung für 
lvIineralölprodukte, aufgehoben vrird, Amtsblatt zur 1-liener 
Zeitung vom 30. Dezember 1972 

49. Yerordnung yom 19. Dezember 1972, betreffend Preisbe­
sti.rmmmg für Petroleum inländischer Herkunft, 'Amtsblatt 
zu.r Vliener Zeitung vom 30. Dezember 1972 

Zu 1.: .. -
Diese Verordnmlg dient der Schließtmg einer empfindlichen 

Lücke im Berei.ch der Statistik der ge\'lerblichen Vlirtschaft. 
Beim Statistischen Zentralamt entstand dadurch ein zusätzlicher 
Personalauf1'land für einen "al! 1 einen "bl! und 11 ud" Bedienstete, 
davon 8 "d ll Bedienstete für den vorübergehenden Bedarf. 
Die Erlassung der Verordnung erfolgte erst, nachdem dieser 
Personalstand im Rah.rnen des Dienstpostenplanes 1972 gesichert 
war. 

Zu 28.: 
Durch d.ie auf Gru...'1.d dieser Verordnung vorgesehenen Er­

hehungen erwächst derr: Österreichischen Statistischen Zentral':" 
amt ein zusätzlicher Personalbedarf im Ausmaß von einem 
Bediensteten der Entloh.1'lUl1.gsgruppe IIb" und einem Bediensteten 
der Entlohnungsgruppe"d". Der zusätzliche Sachauf",and ist im 
Hinblick darauf, daß die Erhebungen mit den monatlichen 
Produktionsberichten der Industrie gekoppelt werden, minimal 
und findet im laufendel"l Budget des Österreichischen 
Statistischen Zentralamtes seine Deckung. 

Bei den übrigen hier genannten Verordnungen lassen sich im 
Hinblick auf die Eigenart der darin geregel ten I'1aterie genaue 
Kostenüberlegungen nicht anstelleno 
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